
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1981/11/17 4Ob580/81,
7Ob695/87

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.11.1981

Norm

AußStrG §18 A

AußStrG §216

Rechtssatz

Nach Enthebung als Vormund (Beistand) und Erteilung der Entlastung kann der neue Vormund (Beistand) vom

enthobenen im Rechtsweg die Herausgabe eines Sparbuches begehren.
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4 Ob 580/81
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